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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Kurz nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie machten sich der Bundesrat sowie die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier Gedanken, wie die besonders stark von der
Pandemie betroffenen Unternehmen gestärkt werden könnten. Um die vom Bundesrat
im Rahmen der Corona-Pandemie geschlossenen Betriebe zu entlasten, verlangte
Esther Friedli (svp, SG) im Mai 2020 in einer Motion einen zwölfmonatigen
Mehrwertsteuererlass oder eine Mehrwertsteuerreduktion für die betroffenen
Betriebe. Auch nach dem Ende der Schliessungen hätten die Unternehmen weiterhin
grösseren Aufwand – etwa durch Schutzkonzepte – bei geringerem Umsatz. Durch den
Verzicht auf oder die Reduktion der Mehrwertsteuer hätten sie mehr Liquidität,
wodurch auch Arbeitsplätze erhalten werden könnten. Ein solcher Erlass bedürfte einer
rückwirkenden Gesetzesänderung, was «verfassungsrechtlich problematisch» sei, gab
der Bundesrat zu bedenken. Zudem würden nicht alle Unternehmen gleichermassen
von einer solchen Regelung profitieren – Unterschiede gebe es etwa zwischen
geschlossenen und anderweitig von der Pandemie betroffenen Unternehmen, zwischen
mehrwertsteuerpflichtigen und nicht mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen oder
zwischen Unternehmen mit Leistungen zum Normalsatz und solchen mit Leistungen
zum reduzierten Satz oder zum Sondersatz für Beherbergungsleistungen. Zudem
müsste der Vorsteuerabzug trotzdem ausbezahlt werden. Schliesslich würden sich die
daraus entstehenden Kosten in Milliardenhöhe aufgrund der Zweckbindung der
Mehrwertsteuer etwa auch auf die AHV und auf den BIF auswirken. In der
Frühjahrssession 2022 zog Friedli ihre Motion ohne Begründung zurück. 1
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